
FAQ - Antrag auf Förderung von Studienaufenthalten in China 
 
Welche Auswahlkriterien sind uns wichtig 

Die Vergabe richtet sich nach dem Motivationsschreiben, der Studienleistung, dem 
Gutachten des wissenschaftlichen Betreuers, dem Studienplan. 
 
Informationen zur Sprache der Unterlagen 

Antrag, Unterlagen und Abschlussbericht sind in deutscher Sprache einzureichen. 
 
Informationen zum Inhalt des Gutachtens 

Der wissenschaftliche Betreuer (Professor/Studiengangkoordinator etc. der 
Heimatuniversität) erstellt ein aussagekräftiges Gutachten aus dem ersichtlich ist, dass 
das Vorhaben unterstützt wird. Es enthält eine qualitative Einschätzung der 
wissenschaftlichen Leistungen sowie des Vorhabens. Akzeptiert werden auch 
Gutachten, die im Kontext des Bewerbungsprozesses um den Studienplatz 
(Hochschulkooperation) ausgestellt wurden. 
 
Informationen zum Inhalt des Motivationsschreibens 

Das Motivationsschreiben ist ein wichtiger Bestandteil und sollte ca. 4.000 
Schriftzeichen enthalten. Es soll folgende Informationen beinhalten:  

- Warum wollen Sie nach China bzw. was versprechen Sie sich von diesem 
Aufenthalt? 

- Aus welchen Gründen fiel die Entscheidung auf die gewählte chinesische 
Universität? 

- Welche Vorlesungen werden besucht, welche Studienleistungen werden 
voraussichtlich angerechnet? 

- Welche Möglichkeiten birgt das Auslandssemester für die persönliche/berufliche 
Zukunft?  

- etc. 
 
Informationen zum Studienplan 

Dieser beinhaltet in aufgelisteter Form die Kurse/Vorlesungen, die an der 
Gastuniversität besucht werden. Sollte zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch keine 
konkrete Auswahl möglich sein, benötigen wir eine Schilderung des Vorhabens/Pläne 
für den Studienaufenthalt. Die endgültige Kurswahl muss nachgereicht werden. 
 
Informationen zum Versicherungsschutz 

Der Antragssteller sorgt sich selbst um ausreichenden Versicherungsschutz. Wir 
empfehlen eine vollwertige Auslandskrankenversicherung. 
 
Informationen zur Auszahlung der Fördersumme 

Das monatliche Teilstipendium wird sofort nach positiver Entscheidung für den 
bewilligten Zeitraum des Auslandsaufenthaltes überwiesen. Für die Mobilitätsbeihilfe 



wird ein Vorschuss überwiesen. Die Restzahlung wird nach Abschluss des 
Studienaufenthalts anhand der eingereichten Unterlagen (siehe Homepage) errechnet. 
 
Informationen zum Inhalt des Erfahrungs-/Abschlussberichts 

Der Bericht soll uns und eventuell zukünftigen Stipendiaten einen Einblick in das 
Auslandssemester verscha]en und Erfahrungen und Eindrücke widerspiegeln. Inhalt  
und Gliederung können selbst gestaltet werden. Der Bericht sollte mindestens vier 
(8.000 Zeichen) aber höchstens zehn Seiten umfassen. Das Formular ist als Download 
auf unserer Homepage hinterlegt. 
 
Informationen zum Verfall des Förderanspruchs 

• Wenn die erforderlichen Abrechnungsunterlagen nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Beendigung des geförderten Aufenthaltszeitraums eingereicht 
werden. 

• Wenn der Studienaufenthalt nicht angetreten wurde. 
• Wenn der Studienaufenthalt vorzeitig ohne Rücksprache beendet wurde. Im 

Rahmen einer Rücksprache vor Abbruch des Studienaufenthaltes kann 
möglicherweise eine Teilförderung vereinbart werden. 

• Wenn der angegebene Studienplan ohne Rücksprache nicht eingehalten wurde. 
 
Informationen zur Doppelförderung und Kombinationen mehrerer Stipendien 

Um Doppelförderungen auszuschließen sind alle weiteren aufenthaltsbezogenen (auch 
erste beantragte) Stipendien/Förderungen anzugeben. Bei zusätzlicher Förderung muss 
abgeklärt werden, ob und inwieweit eine Kombination möglich ist. 
 
Informationen zu Widerruf und Rückforderung 

BayCHINA behält sich vor, die Bewilligung ganz oder teilweise zu widerrufen und einen 
Erstattungsanspruch geltend zu machen, wenn wichtige Gründe dazu Anlass geben. 
Das ist auch dann der Fall, wenn die Bewilligung oder die Festlegung der Höhe der 
Förderzahlung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer vom BayCHINA gesetzten Frist erfüllt worden 
sind oder der Förderungszweck (Studien-/Praktikums-
/Forschungsaufenthalt/Exkursion) nicht wie in der Bewerbung angegeben erfüllt worden 
ist. 


